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Sachbearbeiter

Mag. Wolfgang Santer 

Verfahren:
D/8549/2026
A/1275/2026

06.05.2026

Zahl:      015/2026
Betrifft: Tarife

K u n d m a c h u n g

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.03.2026 nachstehende Beschlüsse gefasst: 

Tarife

16. Tariffestlegung Wohn- und Pflegeheim 2026/2027

Der Gemeinderat beschließt mit 15 Stimmen einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne 
Stimmenthaltung, die Tagsätze auf der Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat für die Betreuung 
und Pflege im Sozialzentrum, rückwirkend ab dem 01.01.2026 wie folgt festzusetzen:

Gleichzeitig beschließt der Gemeinderat mit 15 Stimmen einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne 
Stimmenthaltung, die Tagsätze auf der Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat für die Betreuung 
und Pflege im Sozialzentrum, ab dem 01.01.2027 wie folgt festzusetzen:
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Vom Ruhegeld verbleibt der Heimbewohnerin/dem Heimbewohner 20% zzgl. allfälliger 
Sonderzahlungen. Aus dem Pflegegeld verbleibt ein Taschengeld in der Höhe von 10% des 
Pflegegeldes der Stufe 3.

Einwendungen gegen diese Gemeinderatsbeschlüsse können gemäß § 115 (2) TGO innerhalb der 
Kundmachungsfrist beim Gemeindeamt Sölden schriftlich eingebracht werden.

Übermittelte Stellungnahmen werden gemäß den Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetz – 
IFG veröffentlicht. 

Für den Bürgermeister:
Mag. Ernst Schöpf

ANSCHLAGTAFEL
Kundmachung vom 06.05.2026
Kundmachung bis 20.05.2026
Abnahme am 25.05.2026


		2026-05-06T14:56:13+0200
	Gemeinde Sölden
	Amtssignatur der Gemeinde Sölden




